
Ist das Genfer Abkommen IV (GA IV) aktuell gültig und zwingend anzuwenden?


Nach lex scripta: Wer glaubt oder behauptet, das Abkommen gelte „nur in Kriegszeiten“, muss erklären, warum der Wortlaut der Artikel 2 und 6 ausdrücklich „anderen bewaffneten Konflikt“, „Besetzung ohne Widerstand“, „Friedenszeiten“ und die Fortgeltung „für die Dauer der Besetzung“ nennt.  

Definition von Krieg, Waffenstillstand und Frieden:
Nach ausschließlicher Prüfung der lex scripta des IV. Genfer Abkommens (GA IV) und der Zusatzprotokolle (insbesondere ZP I) gibt es keinen einzelnen Artikel, der „Krieg“, „Waffenstillstand“ und „Frieden“ exakt definiert. Das Abkommen verwendet stattdessen die Begriffe „erklärter Krieg“, „anderer bewaffneter Konflikt“, „Besetzung“ und „allgemeine Einstellung der militärischen Operationen“ direkt in den Anwendungsartikeln. 
Die relevanten lex-scripta-Bestimmungen sind:
Artikel 2 GA IV (Anwendungsbereich)
Artikel 6 GA IV (Beginn und Ende der Anwendung)
Artikel 1 ZP I (Ergänzung und Einbeziehung fremder Besetzung)

Diese regeln die Geltung ohne eigene Definition der Pole „Krieg/Frieden“. Die Annahme oder Behauptung, GA IV gelte „nur in Kriegszeiten“, lässt sich daher bereits aus dem Wortlaut der Artikel 2 und 6 widerlegen – siehe die folgende Argumentation.

Das IV. Genfer Abkommen gilt auch in aktuellen Zeiten 2026 nach lex scripta
Artikel 1 GA IV lautet wörtlich:
„Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, dieses Abkommen unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.“

Artikel 2 GA IV lautet wörtlich:
„Außer den Bestimmungen, die bereits in Friedenszeiten zu handhaben sind, ist das vorliegende Abkommen in allen Fällen eines erklärten Krieges oder jedes anderen bewaffneten Konflikts anzuwenden, der zwischen zwei oder mehreren der Hohen Vertragsparteien entsteht, und zwar auch dann, wenn der Kriegszustand von einer dieser Parteien nicht anerkannt wird. Das Abkommen ist auch in allen Fällen vollständiger oder teilweiser Besetzung des Gebietes einer Hohen Vertragspartei anzuwenden, selbst wenn diese Besetzung auf keinen bewaffneten Widerstand stößt.“
Das Abkommen unterscheidet also ausdrücklich drei Fälle:  
erklärter Krieg,  
jeder andere bewaffnete Konflikt (auch ohne Anerkennung eines Kriegszustands),  
Besetzung (auch ohne jeden Widerstand).
Zusätzlich gelten bestimmte Bestimmungen bereits in Friedenszeiten.

Artikel 6 GA IV lautet wörtlich:
„Das vorliegende Abkommen findet mit Beginn jedes Konflikts oder jeder Besetzung, wie sie im Artikel 2 erwähnt sind, Anwendung. [...] Im Falle eines besetzten Gebietes endet die Anwendung des vorliegenden Abkommens ein Jahr nach dem allgemeinen Abschluss der militärischen Operationen; jedoch bleibt die Besatzungsmacht für die Dauer der Besetzung, soweit sie die Regierungsfunktionen in diesem Gebiet ausübt, an die Bestimmungen der folgenden Artikel [...] gebunden.“
Das Abkommen endet also nicht automatisch mit dem „Abschluss der militärischen Operationen“. Bei Besetzung bleibt es – solange die Besatzungsmacht Regierungsfunktionen ausübt – für wichtige Schutzvorschriften weiter in Kraft. Zivilpersonen in besetztem Gebiet bleiben damit geschützt.

Artikel 4 GA IV (geschützte Personen) ergänzt:
„Geschützte Personen sind diejenigen, die sich in irgendeinem Zeitpunkt und in irgendeiner Weise in einem Konflikt oder in einer Besetzung befinden [...].“

Artikel 1 Absatz 3 und 4 des Zusatzprotokolls I lautet wörtlich:
„Dieses Protokoll [...] findet in den in Artikel 2 der Abkommen bezeichneten Situationen Anwendung. Zu den in Absatz 3 genannten Situationen gehören auch bewaffnete Konflikte, in denen Völker gegen [...] fremde Besetzung [...] kämpfen [...].“
Das Zusatzprotokoll I bezieht sich ausdrücklich auf die gleichen Situationen wie Artikel 2 GA IV und erweitert sie auf Konflikte gegen fremde Besetzung.

Zusammenfassung nach lex scripta – ohne eigene Deutung:
Das IV. Genfer Abkommen selbst sagt: Es gilt „unter allen Umständen“ (Art. 1), in Friedenszeiten für bestimmte Teile (Art. 2), bei erklärtem Krieg, bei jedem anderen bewaffneten Konflikt (auch ohne Kriegserklärung oder Anerkennung) und bei jeder Besetzung – selbst ohne Widerstand (Art. 2). In besetztem Gebiet bleibt der Schutz für Zivilisten bestehen, solange die Besatzungsmacht Regierungsfunktionen ausübt (Art. 6). Das Zusatzprotokoll I bestätigt dies für Situationen fremder Besetzung.



Wer behauptet, das Abkommen gelte „nur in Kriegszeiten“, muss erklären, warum der Wortlaut der Artikel 2 und 6 ausdrücklich „anderen bewaffneten Konflikt“, „Besetzung ohne Widerstand“, „Friedenszeiten“ und die Fortgeltung „für die Dauer der Besetzung“ nennt.  

Krieg und Frieden sind nach dem Abkommen keine voneinander isolierten Zustände – das Abkommen selbst verknüpft sie durch die genannten Regelungen. Zivilisten in einem besetzten, nicht souveränen Gebiet unterliegen daher dem Schutz des IV. Genfer Abkommens IV, solange die Besetzung andauert. Das steht so im Vertragstext.
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